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Siegmund Ehrmann, MdB
Berlin, 8. März 2007

Plenarrede 
zur 2./3. Les. Reg.-Entwurf eines Einmalzahlungsgesetzes 2005, 2006, 2007 am 09.03.2007, TOP 25
Sehr geehrte/r Frau/Herr Präsident/in, 

meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen,
Wir beraten heute über einen Gesetzentwurf, der schon im Sommer 2005 auf der Tagesordnung stand. Damals sollte der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst des Bundes, mit dem Einmalzahlungen für die Jahre 2005 bis 2007 vereinbart worden waren, auf die Besoldung des Bundes übertragen werden. Einen ersten Teilbetrag von 100 Euro hatte die Bundesregierung bereits unter Vorbehalt ausgezahlt. Das Artikelgesetz, in dem der Entwurf damals enthalten war, fiel aber dem Grundsatz der sachlichen Diskontinuität zum Opfer, als der 16. Deutsche Bundestag nach der vorgezogenen Bundestagswahl 2005 zusammen trat. Ähnlich wie im Tarifrecht war dann beabsichtigt, die Einmalzahlungen zusammen mit der strukturellen Besoldungsreform zu regeln. Dazwischen kam die Föderalismusreform, mit der unter anderem die Bestrebungen der Länder erfolgreich abgeschlossen wurden, ihre früheren Befugnisse auf dem Gebiet des Besoldungsrechts wieder zu erlangen. Dieses Ergebnis hat mich nicht überzeugt, ist aber jetzt Wirklichkeit. Nebenfolge der Föderalismusreform war, dass die Strukturreform der Besoldung länger auf sich warten lässt als ursprünglich gedacht. Deshalb sind die Koalitionsfraktionen im vergangenen Herbst zu der Auffassung gelangt, dass mit der Übertragung der tariflichen Einmalzahlungen auf die Besoldung nicht länger zugewartet werden kann. Ich danke der Bundesregierung dafür, dass sie unseren Anstoß aufgegriffen und den Gesetzentwurf vorgelegt hat, über den wir heute beschließen werden. Mit der Vorlage des Gesetzentwurfs konnte dann schon der Restbetrag für das Jahr 2005 und die Einmalzahlung für das Jahr 2006 unter Vorbehalt gezahlt werden.

Von den Gewerkschaften ist kritisiert worden, dass sich die Einmalzahlungen nur auf die Besoldung erstrecken und die Versorgungsempfänger deshalb leer ausgehen. Auch in diesem Punkt entspricht der jetzt vorliegende Entwurf demjenigen, der im Jahr 2005 eingebracht worden war. Damals ist man davon ausgegangen, dass auch die Rentner keine Rentensteigerung erfahren würden, was sich zwischenzeitlich bestätigt hat. Zugeben muss ich allerdings in diesem Zusammenhang, dass den Versorgungsempfängern für die Jahre 2006 bis 2010 die jährliche Sonderzahlung, also das sog. Weihnachtsgeld, gekürzt wird. Dies ist allerdings keine Kürzung der monatlichen Bezüge, sondern eben die Kürzung einer Sonderzahlung und sie resultiert zwangsläufig daraus, dass sich die Verminderung der Sonderzahlung nicht auf die aktiven Beamten beschränken kann. Im wirtschaftlichen Ergebnis trifft die Halbierung der Sonderzahlung die Aktiven sogar stärker als die Pensionäre. Dabei ist noch nicht berücksichtigt, dass die Arbeitszeit der aktiven Bundesbeamten ohne finanziellen Ausgleich in den vergangenen Jahren um ca. 6,5 % erhöht wurde.

Um die Versorgungsempfänger nicht besser, aber auch nicht schlechter zu behandeln als die Rentner, streben wir an, im Versorgungsrecht eine Evaluationsklausel einzuführen, mit der die jeweilige Entwicklung in der Rentenversicherung besser nachgezeichnet werden kann. Damit werden wir den Ansatz weiter verfolgen, die Veränderungen in der Rentenversicherung wirklich wirkungsgleich zu übertragen, denn es muss ausgeschlossen werden, dass Regelungsmechanismen, die strukturbedingt unterschiedlich sind, zu einem Auseinanderlaufen der Entwicklung in beiden Altersvorsorgesystemen führen.

Nicht unerwähnt kann an dieser Stelle bleiben, dass die Gewährung der Sonderzahlung für Versorgungsempfänger nach dem jeweiligen Versorgungssatz insgesamt Kosten von über 400 Mio. Euro auslösen würde. Damit wäre der Beitrag, den der öffentliche Dienst des Bundes zur Konsolidierung des Bundeshaushaltes leisten musste, wesentlich beeinträchtigt. Ich möchte an dieser Stelle aber auch sagen, dass es sich bei der Halbierung der Sonderzahlung um eine vorübergehende Maßnahme handelt, die auf die Zeit bis zum Jahr 2010 beschränkt ist. Niemand sollte auf den Gedanken kommen, dass es sich hier nur um den ersten Streich handele, dem der zweite sogleich folge. Das sage ich mit Blick auf den Haushaltsausschuss, sollte dieser erwägen, eine gesetzliche Befristung einfach mal so eben zu kassieren. Ganz generell gilt, dass die Zeit der notwendigen Bescheidenheit nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern auch im öffentlichen Dienst kein Dauerzustand sein kann. Im Tarifbereich haben die Länder bereits für das nächste Jahr einen Abschluss von 2,9 % vorgelegt und man braucht kein Prophet zu sein, um voraus zu ahnen, was das und was die Tarifabschlüsse des Jahres 2007 für die Tarifentwicklung im Jahr 2008 auch im öffentlichen Dienst bedeuten. Die wirkungsgleiche Übertragung auf die Besoldung wird dann eine Selbstverständlichkeit sein.

Es stimmt zwar, dass nicht in den öffentlichen Dienst gehen sollte, wer einen Haufen Geld verdienen möchte, wie man bei anderer Gelegenheit aus dem Mund des Innenministers hören konnte. Nebenbei bemerkt: ich finde es freilich ebenso abwegig, wenn einzelne in der Privatwirtschaft in einem einzigen Jahr so viel verdienen wollen wie andere im ganzen Berufsleben. Der Eintritt in den öffentlichen Dienst ist aber keinesfalls mit einem lebenslangen Armutsgelübde verbunden. Die Dienstherren müssen sich dem Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt stellen, was für beide Seiten Vor- und Nachteile nach sich ziehen kann. Dazu gehört, dass bei der Konkurrenz um die Besten auch die Bezahlung ein wichtiges Kriterium ist. Dieses moderne Verständnis des Berufsbeamtentums muss aber auch den Wechsel vom  Staatsdienst in die Privatwirtschaft und umgekehrt ermöglichen. Dienstzeiten im Beamtenverhältnis von der Volljährigkeit bis zur Altersgrenze entsprechen nicht mehr der Lebenswirklichkeit des 21. Jahrhunderts. Die Mitnahmefähigkeit der Versorgung erleichtert die anzustrebende Mobilität zwischen den Sektoren. Natürlich sind die finanzwirtschaftlichen Wirkungen solcher, die Mobilität fördernder Komponenten, sorgfältig zu bedenken. Ich halte es jedoch im Grundsatz für dringend angeraten, das Instrument der Mitnahmefähigkeit offensiv anzugehen.
Zu einer zeitgemäßen Besoldung gehört die angemessene Berücksichtigung individueller Leistung. Um die dafür erforderlichen Mittel zu gewinnen, können strukturelle Änderungen der Besoldung nicht ausgeschlossen werden. Ich darf daran erinnern, dass bereits die Entwürfe eines Besoldungsstrukturgesetzes und eines Strukturreformgesetzes den Verzicht auf den Verheiratetenanteil des Familienzuschlags vorsahen. Im Tarifbereich des öffentlichen Dienstes gibt es, ebenso wie in der Privatwirtschaft, überhaupt keine familienstandsabhängigen Leistungen mehr. Hier hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass der Staat die notwendigen Maßnahmen der Familienförderung für alle Bürger zur Verfügung stellt. Diese Entwicklung lässt sich, angesichts der verfassungsrechtlichen Vorgaben, nicht schematisch auf die Beamtenbesoldung übertragen, sollte aber bei der Dienstrechtsreform bedacht werden.

Ich gebe zu, dass ich mich jetzt ein wenig entfernt habe von der Vorlage, die heute hier zur Abstimmung steht, aber gerade nach der zwangsläufig nicht immer erfreulichen Entwicklung in den vergangenen Jahren, halte ich es für angebracht, in die Zukunft zu blicken und eine Perspektive für den öffentlichen Dienst des Bundes zu entwickeln. Im Rahmen des Entwurfs eines Dienstrechtsneuordnungsgesetzes, den der Innenminister zurzeit vorbereitet, werden wir Gelegenheit haben, uns damit auseinander zu setzen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

